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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 

 
49 Manövermeldung 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 24.04.2024 bis 25.05.2024 führt die Bundeswehr im 
beigefügten festgelegten maximalen Übungsraum eine Wehrübung 
durch.  

Es werden ca. 80 Soldaten sowie 8 Fahrzeuge an der Übung teil-
nehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt  

 

 
50 Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des Bundesmeldege-

setzes über das Widerspruchsrecht gegen Melderegister-
auskünfte an Parteien und Wählergruppen 

 

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Ge-
meinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen den Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familien-
namen, Doktorgrade und Anschriften von Wahlberechtigten erteilen, 
die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zugeordnet werden 
(sog. Gruppenauskunft).  

 

Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Da-
ten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann schriftlich oder münd-
lich bei der Meldebehörde eingelegt werden; er bedarf keiner Begrün-
dung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig und gilt solange, bis er 
durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen wird.  

 

Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermitt-
lung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.  

 

 

Eichstätt, 10.04.2024 

 

gez. 

Josef Grienberger 

Oberbürgermeister 

 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden  

 

 
  - keine Bekanntmachungen - 
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